
 Allmendingen und Altheim
mit Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen und Niederhofen
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Mitteilungsblatt  
der Gemeinden

NEUIGKEITEN AUS ALLMENDINGEN UND ALTHEIM Freitag, 8. Dezember 2023/Nr. 49

Kontakt und Öffnungszeiten
Allmendingen und Altheim

Bürgermeisteramt
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen

Vorübergehend geänderte 
Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, 
Donnerstag und 
Freitag  von 08:00 – 12:00 Uhr 

Dienstag  von 13:30 – 16:00 Uhr
und 

Donnerstag   von 16:00 - 18:00 Uhr

Auskunft: 
Telefon   07391 7015-0
Telefax   07391 7015-35
E-Mail:   info@allmendingen.de

Wochenmarkt

Nicht vergessen:

Jeden Donnerstag Vormittag ist auf dem 
Rathausplatz der Wochenmarkt.

Technische Störungen
(Wasserversorgung…)

Außerhalb der regulären Dienstzeit 
Tel. 07391 7015-66

Gas-Störungsdienst

T 0800 0824505 (gebührenfrei)
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Sonntag 2. Advent, den 10. Dezember 2023
in der Evangelischen Christuskirche Allmendingen

Evangelische Kirchengemeinde
Allmendingen

mit anschließendem gemeinsamen

im Gemeindezentrum

Adventsgottesdienst

Mittagessen

Herzliche Einladung um 10:30 Uhr zum

HINWEIS: Betriebsferien
Von Mittwoch, 27. Dezember 2023
bis Samstag, 06. Januar 2024
(Kalenderwoche 52/01).

In dieser Zeit erscheint
kein Mitteilungsblatt.

Geänderter Redaktionsschluss:
Unser Redaktionsschluss für KW 51 
liegt am Montag, 18.12.2023,
um 10.00 Uhr.
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14:00 Uhr  Eröffnung
 Kinderhaus Don-Bosco
 Grundschulchor
 Waldkindergarten
 Besuch des Nikolaus 
15:00 Uhr  Bergemer Musikverein
16:15 Uhr  Jugendgemeinschaftsorchester
17:30 Uhr  Musikverein Harmonia Allmendingen
18:30 Uhr  Patrick Hammer

Bäume aus der Christbaumkultur Benz in Schaiblishausen – frisch geschlagen

09. 12. 2023
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Kontakt und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Rathaus

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein Rathausbesuch ist auch ohne Terminvereinbarung möglich.
Bitte beachten Sie jedoch, dass Bürgerinnen und Bürger die 
vorab einen Termin vereinbart haben, vorzugsweise bedient 
werden.

Um Wartezeiten zu reduzieren, haben Sie folgende Möglich-
keiten zur Terminvereinbarung:
- unsere Homepage
- unsere App
- per Mail: info@allmendingen.de
- telefonisch unter 07391 7015-0.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung.
Bürgermeisteramt

Vorübergehend geänderte Öffnungszeiten  
im Rathaus

Aufgrund von diversen unbesetzten Stellen im Rathaus, 
müssen wir die Öffnungszeiten vorübergehend einschrän-
ken. Wir hoffen so den Betrieb im Rathaus in gewohnter 
Qualität aufrecht halten zu können.
Ab sofort bleibt das Rathaus am Mittwochvormittag 
geschlossen und öffnet am Donnerstagmittag ab 16 Uhr.
Sie erreichen uns somit

Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag         von  8 bis 12 Uhr
Dienstag       von 13:30 bis 16 Uhr und
Donnerstag   von 16 bis 18 Uhr
(sowohl telefonisch als auch persönlich).

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns jetzt schon für 
Ihr Verständnis. 

ALLGEMEINES

Christbaumverkauf

Aus der Christbaumkultur in Allm.- Grötzingen werden
am Samstag den 16. Dez. 2023
von 10.00 Uhr bis 13:00 Uhr Christbäume verkauft.
Bezahlung in bar vor Ort.
Selbst ausgesucht – selbst geschlagen – frischer geht’s 
nicht mehr.
Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Mit großen Bäumen sind wir gut sortiert.

Handsäge und Beil bitte selbst mitbringen.

Forstrevier Weilersteußlingen
Magnus Daferner

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALLMENDINGEN

Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes 
Archivbetreuung zum 01.01.2020      und
Haushaltssatzung Archiv 2024
finden Sie auf den Seiten 6 - 8!

Standesamtliche Mitteilungen

Eheschließungen

Elisabeth Luzia Kley und Peter Federle, beide wohnhaft in 
Allmendingen, haben am 01. Dezember 2023 beim Standesamt 
Allmendingen die Ehe geschlossen.

Geburten

Malea Hope Schneider wurde am 23.11.2023 in Ehingen  
(Donau) geboren.
Die Eltern sind Selina und Simon Schneider, Allmendingen, 
Hauptstraße 9.

Leonie Schaude wurde am 26.11.2023 in Ulm geboren.
Die Eltern sind Olga und Janik Schaude, Weilersteußlingen, 
Neuer Weg 3.

Mitteilungen der Verwaltung

Freie Wohnung in der Seniorenresidenz, 
Ehinger Straße 2, 89604 Allmendingen
1-Zimmer-Wohnung mit ca. 35 m² inkl. Nutzung des Gemein-
schaftsraums vorrangig an Allmendinger Bürgerinnen und 
Bürger ab 60 Jahre oder mit Handicap ab sofort zu vermie-
ten. Kaltmiete 420,- Euro/Monat + Nebenkosten.
Interessenten können sich gerne bei der Gemeinde Allmen-
dingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen oder per 
E-Mail unter barbara.bieger@allmendingen.de bewerben.

Umwelt aktuell

Gelber Sack
Abfuhrtermin
Allmendingen, Hausen und alle Ortsteile
Freitag, 15. Dezember 2023

Blaue Tonne
Abfuhrtermin
Dienstag, 12. Dezember 2023

Biotonne
Abfuhrtermin für Allmendingen, Hausen, Niederhofen, 
Pfraunstetten und Schwörzkirch
Montag, 18. Dezember 2023

Biotonne
Abfuhrtermin für Ennahofen, Grötzingen und 
Weilersteußlingen
Mittwoch, 13. Dezember 2023
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Eröffnungsbilanz des
Zweckverbandes Archivbetreuung

Blaubeuren • Schelklingen • Munderkingen • Allmendingen

zum 01.01.2020zum 01.01.2020
Die Verbandsversammlung hat mit einstimmigem Beschluss vom 06.11.2023 die 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wie folgt festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz wird gemäß § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über Kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) in der Zeit vom 11.12. bis 21.12.2023 je einschließlich –
während der üblichen Dienstzeiten in den Rathäusern der Mitgliedsgemeinden zur 
öffentlichen Einsicht ausgelegt. 

 
2 

 

Blaubeuren, 06.11.2023

Jörg Seibold, Verbandsvorsitzender

1. Vermögen 3.678,21 € 1. Kapitalposition 3.678,21 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände -  € 1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage 3.678,21 €

1.2 Sachvermögen -  € 1.2 Rücklagen -  €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -  € 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses -  €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -  € 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses -  €
1.2.3 Infrastrukturvermögen -  € 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen -  €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken -  €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler -  € 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses -  €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -  € 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -  €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung -  € 1.3.2 Jahresfehlbetrag -  €
1.2.8 Vorräte -  €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -  € 2. Sonderposten -  €

2.1 für Investitionszuweisungen -  €
1.3 Finanzvermögen 3.678,21 € 2.2 für Investitionsbeiträge -  €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen -  € 2.3 für Sonstiges -  €

Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in 
Zweckverbänden,

Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 3. Rückstellungen -  €
1.3.3 Sondervermögen -  € 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen -  €
1.3.4 Ausleihungen -  € 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen -  €
1.3.5 Wertpapiere -  € 3.3 Stilllegungs-und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien -  €

1.3.6
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 
Transferleistungen 1.784,84 € 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen -  €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen -  €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen -  € 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren -  €

3.7 Sonstige Rückstellungen -  €
1.3.8 Liquide Mittel 1.893,37 €

4. Verbindlichkeiten -  €
2. Abgrenzungsposten -  € 4.1 Anleihen -  €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten -  € 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -  €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse -  € 4.3
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen -  €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.498,21 €-    
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -  € 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -  €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 1.498,21 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten -  €

Summe Aktiva 3.678,21 € Summe Passiva 3.678,21 €

Eröffnungsbilanz des Zweckverband
Archivbetreuung Blaubeuren-Laichingen-Munderkingen-Allmendingen zum 01.01.2020

AKTIVA PASSIVA

1.3.2 -  €

Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Archivbetreuung 
Blaubeuren • Schelklingen • Munderkingen • Allmendingen

zum 01.01.2020

Die Verbandsversammlung hat mit einstimmigem Beschluss vom 06.11.2023 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wie folgt festge-
stellt.
Die Eröffnungsbilanz wird gemäß § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 18 des 
Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Zeit vom 11.12. bis 21.12.2023 je einschließlich – während der üblichen 
Dienstzeiten in den Rathäusern der Mitgliedsgemeinden zur öffentlichen Einsicht ausgelegt. 

Blaubeuren, 06.11.2023

Jörg Seibold, Verbandsvorsitzender
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Zweckverband Archivbetreuung
Blaubeuren • Schelklingen • Munderkingen • Allmendingen

Zweckverband Archivbetreuung 
Blaubeuren • Schelklingen • Munderkingen • Allmendingen

Zweckverband Archivbetreuung Blaubeuren-Schelklingen-Munderkingen-Allmendingen

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1   Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 57.500€
1.2   Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  57.500€
1.3   Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0 €
1.4   Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 €
1.5   Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 €
1.6   Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0 €
1.7   Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.500€
2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.500€
2.3   Zalhungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes

(Saldo aus 2.1 und 2.2) 0 €
2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 0 €
2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6) 0 €
2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Fianzierungstätigkeit 0 €
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €
2.10 Veranschlagter Finanzeierungsmittelüberschuss / -bedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzeirungsmittelbestandes,

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) 0 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 0 €

5.000 €.

57.500€. 

                                                                                               Jörg Seibold      
Verbandsvorsitzender

                                                                                                                                                                                              
Blaubeuren, 06.11.2023

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

Die Allgemeine Verbandsumlage (Vorauszahlung) wird festgesetzt auf 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt aufDer Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Die Allgemeine Verbandsumlage (Vorauszahlung) wird festgesetzt auf 

§ 5 Vorauszahlungen und Umlagen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. § 79 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung in der 
öffentlichen Sitzung  am 06. November 2023 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr  
2024 beschlossen:
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Volkshochschule Allmendingen

Sie können sich auf folgende Arten anmelden:

•  Persönlich im Rathaus in Zimmer 14, Hauptstr. 16, Allmen-
dingen

•  telefonisch: 07391 7015-30
•  E- Mail: vhs@allmendingen.de
  auf der Seite: www.allmendingen.de
•  Unsere Faxnummer: 07391 7015-35

Anmeldeschluss ist immer eine Woche vor Kursbeginn. Ihre 
Anmeldung ist verbindlich. Es gelten die Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der vhs-g 
unter www.vhs-g.de.
Bei fernbleiben von der Veranstaltung werden auch die Materi-
alkosten fällig.

Die Kurse werden erst nach Beendigung abgerechnet.
 
23WAM024
Tanz ins Neue Jahr
Siegfried u. Claudia Ströhle
Im schönen Ambiente, ungezwungener Atmosphäre und auf gro-
ßer Parkettboden-Tanzfläche können Sie Ihre erlernten Figuren 
und Schritte tanzen. Es ist dabei kein bestimmtes Tanzkönnen 
vorausgesetzt. 
Es werden Tische aufgestellt und es soll ein geselliger Abend 
werden, zu dem es ein Büfett aus selbst mitgebrachten Lecke-
reien gibt.

Kulturveranstaltung
Bürgerhaus Allmendingen, Saal
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen
1 Termin
Sonntag, 31.12.2023, 20:00 - 23:59 Uhr
10,00 1
Mitbringen:
Evtl. Tanzschuhe, Getränke

23WAM058
AROHA ® Das ideale Fitnessprogramm für Körper und Geist - 2
Martina Scharl
Aroha ®Das ideale Fitnessprogramm für Körper und Geist
Aroha ® ist ein ausdauerbetontes Training zu speziell im ¾ Takt 
komponierter Musik einfache Schrittfolgen und Armbewegungen 

inspiriert aus dem HAKA (Kriegstanz der Maori), Kung Fu und 
Taji bietet ständig wechselnde spannungsvolle und entspan-
nende Elemente, die verborgene Energien freisetzen und der 
Seele ein Wohlbefinden bereiten ist ein Kurs, an dem jede(r) 
ohne Vorkenntnisse und in jedem Alter und Trainingszustand 
teilnehmen kann

Kurs
Hauptstr. 18, 89604 Allmendingen
4 Termine
Montag, 08.01.2024, 17:15 - 18:00 Uhr, 
Bürgerhaus Allmendingen, Saal
Montag, 15.01.2024, 17:15 - 18:00 Uhr, 
Bürgerhaus Allmendingen, Saal
Montag, 22.01.2024, 17:15 - 18:00 Uhr, 
Bürgerhaus Allmendingen, Saal
Montag, 29.01.2024, 17:15 - 18:00 Uhr, 
Bürgerhaus Allmendingen, Raum 1+2
15,00 1
Ersatztermin 05.02.2024
Bitte mitbringen: 
Leichte Sportbekleidung, bequeme Schuhe, Getränk

23WAM059
Self-Defence für Erwachsene ab 16 Jahren
Sportschule Karl Hirschle
Der Kurs vermittelt Kenntnisse, um in gefährlichen Situationen 
handlungsfähiger zu sein und sich selbst schützen zu können.
Effektiv und unkompliziert.
Es kann mit jedem Fitnesslevel gestartet werden

Kurs
Sportschule Hirschle, Allmendingen
6 Termine
montags, ab 08.01.2024, 20:00 - 21:30 Uhr
44,00 1
Training in Freizeitkleidung, barfuß oder in rutschfesten Socken

23WAM025
Kinderyoga – alles, was du brauchst, steckt in dir 1  (7 - 9 Jahre)
Sonja Viktor-Meier
In diesem Kurs lernt Ihr Kind nicht nur andere Kinder kennen, 
sondern auch sich selbst. Wir erwecken und stärken die Fähig-
keiten die in uns schlummern. Gemeinsam begeben wir uns auf 
Reisen, die Körper, Geist und Seele gut tun und somit die Aus-
geglichenheit mit uns und anderen herstellt und festigt. 

II. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2024 mit Erlass vom 22.11.2023 für gesetzmäßig erklärt (§ 18 GKZ in 
Verbindung mit § 81 GemO).

III. Außerdem hat das Landratsamt festgestellt, dass die Satzung keine 
genehmigungspflichtigen Festsetzungen enthält.

IV. Die Haushaltssatzung wird hiermit nach § 4 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 18 GKZ 
öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt vom 11.12. – 21.12.2023 je einschließlich in den Rathäusern 
der Mitgliedsgemeinden öffentlich aus.

Zweckverband Archivbetreuung Blaubeuren-Schelklingen-Munderkingen-Allmendingen
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 Bestimmt begegnen wir auf unseren Reisen verschiedenen 
 Yoga-Asanas, wie z.B.: dem Hund, Baum und Berg.

Kurs
Bürgerhaus Allmendingen, Raum 1+2
Hauptstr. 18, 89604 Allmendingen
5 Termine
Dienstag, 09.01.2024, 14:30 - 15:15 Uhr
Dienstag, 16.01.2024, 14:30 - 15:15 Uhr
Dienstag, 23.01.2024, 14:30 - 15:15 Uhr
Dienstag, 30.01.2024, 14:30 - 15:15 Uhr
Dienstag, 06.02.2024, 14:30 - 15:15 Uhr
25,00 1
Bitte mitbringen:   
Bequeme Kleidung, rutschfeste Matte, ABS-Socken/ Schläpp-
chen

23WAM026
Dancing Kids (4 - 7 Jahre)
Ludmilla Miller
Bei coolen Tänzen und fetziger Musik werden die Kinder 
begeistert sein. Die Tanzschritte sind altersgerecht und leicht 
zu erlernen. Die Kinder verbessern Balance und Koordination. 
Selbstvertrauen und Zusammengehörigkeit im Team wird 
gestärkt.

Kurs
Bürgerhaus Allmendingen, Saal
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen
4 Termine
Donnerstag, 11.01.2024, 16:30 - 17:15 Uhr
Donnerstag, 18.01.2024, 16:30 - 17:15 Uhr
Donnerstag, 25.01.2024, 16:30 - 17:15 Uhr
Donnerstag, 01.02.2024, 16:30 - 17:15 Uhr
20,00 1
Bitte mitbringen: 
Getränk

23WAM027
Dancing Kids (6 - 13 Jahre)
Ludmilla Miller
Bei coolen Tänzen und fetziger Musik werden die Kinder 
begeistert sein. Die Tanzschritte sind altersgerecht und leicht 
zu erlernen. Die Kinder verbessern Balance und Koordination. 
Selbstvertrauen und Zusammengehörigkeit im Team wird 
gestärkt.

Kurs
Bürgerhaus Allmendingen, Saal
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen
4 Termine
Donnerstag, 11.01.2024, 17:30 - 18:30 Uhr
Donnerstag, 18.01.2024, 17:30 - 18:30 Uhr
Donnerstag, 25.01.2024, 17:30 - 18:30 Uhr
Donnerstag, 01.02.2024, 17:30 - 18:30 Uhr
23,00 1
Bitte mitbringen: 
Sportschuhe, Handtuch und Getränk

23WAM062
HIIT - High Intensity Intervall Training
Heike Schleicher

High Intensity Intervall Training ist eine Trainingsmethode, die 
aus hoch intensiven Intervallen in Kombination mit langsamen 
Regenerationsphasen besteht. Dieses Zusammenspiel von Belas-
tungsphasen und Erholungsphasen sorgt für messbaren Körper-
fettabbau.

Kurs
Bürgerhaus Allmendingen, Saal
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen
6 Termine
Donnerstag, 11.01.2024, 18:45 - 19:45 Uhr
Donnerstag, 18.01.2024, 18:45 - 19:45 Uhr
Donnerstag, 25.01.2024, 18:45 - 19:45 Uhr
Donnerstag, 01.02.2024, 18:45 - 19:45 Uhr
Donnerstag, 08.02.2024, 18:45 - 19:45 Uhr
Donnerstag, 15.02.2024, 18:45 - 19:45 Uhr
35,00 1
Bitte mitbringen: 
Gymnastikmatte, Handtuch, Getränk

23WAM063
Beckenboden-Gymnastik und Rückenfit
Tanja Tonelli
Im Kurs kräftigen wir den Beckenboden sowie den Rücken. Ein 
gestärkter Beckenboden beugt u.a. Inkontinenz und Schmerzen 
im Rücken vor, kräftigt die Rumpfmuskulatur und hilft, 
erschlaffte und gedehnte Muskulatur z.B. nach Schwangerschaft 
und Geburt wieder aufzubauen und zu festigen. 
Wir üben, den Beckenboden zu spüren, diesen bewusst anzu-
spannen und vor allem auch zu entspannen. Dies kombinieren 
wir mit Rücken- und Bauchübungen, die Rückenbeschwerden 
lindern und Verspannungen im Rücken-Nacken-Bereich lösen 
können. Dabei achten wir auf unsere Körperhaltung und verbes-
sern unsere Körperwahrnehmung. Hilfreiche Tipps, wie man im 
Alltag den Beckenboden ganz nebenbei mit trainieren kann und 
ein kleiner Entspannungsteil am Ende runden das Programm ab.

Kurs
Seniorenresidenz Allmendingen, Begegnungsraum
Ehinger Straße 2, 89604 Allmendingen
5 Termine
Donnerstag, 11.01.2024, 11:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag, 18.01.2024, 11:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag, 25.01.2024, 11:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag, 01.02.2024, 11:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag, 08.02.2024, 11:00 - 12:00 Uhr
31,00 1
Der Kurs ist geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene aller 
Altersklassen. Die Teilnehmer sollten allerdings am Boden auf 
der Matte üben können.
Bitte mitbringen: 
Sportkleidung, Matte, großes Handtuch, evtl. Getränk, warme 
Socken und Jacke für den Entspannungsteil

23WAM028
Kids zeigen ihre Stärke
Sportschule Karl Hirschle
Kinder, die sicher und selbstbewusst auftreten, werden kaum 
belästigt oder gegen ihren Willen festgehalten. Hier wird Ihrem 
Kind gezeigt, wie es sich im Notfall effektvoll verteidigen kann 
- neben einer Stärkung der Persönlichkeit.
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Kurs
Hauptstraße 28, 89604 Allmendingen
6 Termine
freitags, ab 12.01.2024, 14:00 - 15:00 Uhr
33,00 1
Training in Sportbekleidung - langarmig, barfuß oder in rutsch-
festen Socken

Senioren

Einladung für Senioren zum Kaffeenachmittag mit 
Weihnachtsfeier und Nikolausbesuch

Wir möchten Sie zum Kaffeenachmittag 
mit Weihnachtsfeier und Nikolausbesuch

am Mittwoch, 13. Dezember 2023
um 14:30 Uhr in der 

Allmendinger Seniorenresidenz
Ehinger Straße 2

recht herzlich einladen.
Wir würden uns freuen, mit Ihnen 

ein paar gemütliche Stunden 
zu verbringen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich
bei der Gemeinde Allmendingen

unter der Telefonnummer 07391 7015-0.

Die Plätze sind begrenzt.

Wir freuen uns auf Sie!

Klaudia Maier und Edith Schrode

Notdienste

Arzt:
Einheitliche Notrufnummer:  116 117

Kinderarzt:
Gemeinsame Notrufnummer:  116 117

HNO:
einheitliche Notrufnummer:  116 117

Zahnarzt:
Zahnärztliche Notrufnummer:  0761 120 120 00

Notrufnummern im Rettungsdienstbereich 
Ulm / Alb-Donau:
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei   110
Nur Krankentransporte  0731 19222

Hospizgruppe
Einsatzleitung:  Tel. 0172 4218194

Apotheken-Notdienst

Der Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet morgens 
um 8.30 Uhr.

Notdiensttelefon 01805 002963 
Ansage der dienstbereiten Apotheken

Sa., 09.12. Linden-Apotheke am Sternplatz, Ehingen
  07391 5511

So., 10.12. Apotheke Dr. Mack, Rottenacker
  07393 4111

Mo., 11.12. Neue Apotheke, Laupheim
  07392 6022

Di., 12.12. Marien-Apotheke, Ehingen
  07391 6250

Mi., 13.12.  St. Martins-Apotheke, Allmendingen
  07391 1000

Do., 14.12.  7-Schwaben-Apotheke, Laupheim
  07392 168070

Fr., 15.12. Alpha-Apotheke, Ehingen
  07391 758844

Tierärztlicher Notdienst
Tierarztpraxis Kay
Ambulanter oder stationärer Dienst nach telefonischer 
Vereinbarung
Blaubeurerstraße 87, 89601 Schelklingen,
Tel. 07394 245585 oder 0172 6805657 (24 h)

Tierärzte Ehingen
Dr. Martin Knodel, Verena Werner
Hechtstraße 21, 89584 Ehingen
Tel. 07391 54012

Aktuelle Informationen aus Ihrer Nähe - 
Ihr Mitteilungsblatt.

Empfehlen Sie uns weiter.
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KINDERGÄRTEN

Waldkindergarten Allmendingen

SCHULNACHRICHTEN

Grundschule Weilersteußlingen

Förderverein Grundschule
 Weilersteußlingen e. V. 

Besuchen Sie uns auf dem Allmendinger 
Weihnachtsmarkt am Sa., 09.12.!!

• Im Bürgerhaus erwarten Sie raffinierte Tortenkreationen 
sowie wärmenden Kaffee oder Tee.

• An unserem Außenstand finden Sie eine riesige Auswahl an 
Produkten, hier ist für jeden etwas dabei: Von kreative 
Deko-Ideen über leckere Plätzchen bis hin zu unseren 
beliebten Jahreskalendern der Lutherischen Berge - es lohnt 
sich vorbei zu schauen!

Im Name des Fördervereins und der Bergemer Grundschüler 
bedanken wir uns bereits im Voraus für die grandiose Unterstüt-
zung der vielen, fleißigen Helfer.

Bis bald auf dem Allmendinger Weihnachtsmarkt - wir freuen 
uns!

Melanie Schmuker
- 1. Vorsitzende -

Wandkalender Lutherische Berge

Auch in diesem Jahr erhalten Sie bei uns wieder die beliebten 
Jahreskalender mit Motiven von den Lutherischen Bergen.
Erleben Sie unsere Heimat unter einem ganz anderen Blickwin-
kel. Getreu dem Motto "Die Zeit auf den Lutherischen Bergen" 
haben die Grundschüler faszinierende Motive entdeckt und 
gekonnt in Szene gesetzt.

Die Wandkalender erhalten Sie am 09.12. auf dem Weih-
nachtsmarkt in Allmendingen.
Oder bestellen Sie den Wandkalender bei jedem Mitglied unserer 
Vorstandschaft oder gleich hier:
Email:   fvgsweilersteusslingen@web.de
Uli Schrade:   0177/28 36 521
Meli Schmuker:  0178/344 2892
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Schlagen Sie zu, bevor die Kalender vergriffen sind.
Zu einem unschlagbaren Preis von 7,90 Euro erhalten Sie ein 
beliebtes und originelles Weihnachtsgeschenk!

Melanie Schmuker
- 1. Vorsitzende -

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit Allmendingen

Terminplanung vom 8. bis 17. Dezember 2023

Bitte informieren Sie sich aktuell auf unserer Homepage, ob 
es Veränderungen im Gottesdienstplan gibt.

Freitag, 8. Dezember – Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
14:00 Uhr Beichtgelegenheit, Pfarrkirche Allmendingen
15:00 Uhr Feier der Todesstunde Jesu, 
  Pfarrkirche Allmendingen, mit Liveübertragung

Samstag, 9. Dezember
13:30 Uhr Rorate in polnischer Sprache, Kleindorfer Kirche
15:00 Uhr  Beichtgelegenheit in polnischer Sprache, 

Kleindorfer Kirche
19:00 Uhr Vorabendmesse Schwörzkirch
  f. Easy u. Hermann Glökler
  f. Franz Steinle, Luise Steinle
  f. Peter Wörz, Georg Knoll u. Angeh.
  f. Ottilie u. Josef Schorer
  f. Otto Reger
  f. Franz Missel u. Angeh. der Familie Dolp

Sonntag, 10. Dezember – Zweiter Adventssonntag
10:30 Uhr Heilige Messe in polnischer Sprache, 
  Kleindorfer Kirche
10:30 Uhr Heilige Messe, Pfarrkirche Allmendingen, 
  mit Liveübertragung
17:00 Uhr Adventsandacht in Altheim bei Familie Stiehle

Montag, 11. Dezember
17:30 Uhr Rosenkranzgebet, Kleindorfer Kirche
19:30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im Advent

Dienstag, 12. Dezember
19:00 Uhr Heilige Messe, Altheim
  f. Andreas Leicht
  f. Pfarrer Rube, Pfarrer Büchele, Pfarrer Beitel
  f. Franz Xaver u. Harald Stiehle u. Angeh.
  f. Elisabeth u. Lukas Rommel

Mittwoch, 13. Dezember
19:00 Uhr Heilige Messe, St. Cyrus Hausen
  f. Arthur Maier

Donnerstag, 14. Dezember
10:00 Uhr Stunde der eucharistischen Andacht, 
  Pfarrkirche Allmendingen

Freitag, 15. Dezember
14:00 Uhr Beichtgelegenheit, Pfarrkirche Allmendingen
15:00 Uhr Feier der Todesstunde Jesu, 
  Pfarrkirche Allmendingen, ohne Liveübertragung
  2. Opfer für Johann Leichtle
  f. Ferdinand u. Anna Köbler
  f. Valentin u. Maria Amann u. Angeh.

Samstag, 16. Dezember
Wortgottesfeier Altheim entfällt wahrscheinlich 
(s. nächstes Mitteilungsblatt)

Sonntag, 17. Dezember – Dritter Adventssonntag - Gaudete
09:00 Uhr Wortgottesfeier, Schwörzkirch
10:30 Uhr Heilige Messe in polnischer Sprache, 
  Kleindorfer Kirche
10:30 Uhr Heilige Messe, Pfarrkirche Allmendingen, 
  mit Liveübertragung
11:45 Uhr  Tauffeier von Tian Pellegrino u. Linus Hänn, 

Pfarrkirche Allmendingen
16:00 Uhr Tauffeier von Linda Haibt, Altheim

Diakon Alexander Kramer: 
Telefon 0 73 91 / 7 80 09 11,
E-Mail-Adresse: alexander.kramer@drs.de
Gemeindereferentin Sabine Steinwand: 
Telefon: 0 73 91 / 7 81 66 78,
E-Mail-Adresse: sabine.steinwand@drs.de
Pfarrer Marcin Szymczyk: 
Telefon 0 73 91 / 76 49 717,
E-Mail-Adresse: marcin.szymczyk@drs.de
Pfarrer Martin Jochen Wittschorek: 
Telefon 0 73 91 / 7 81 66 77 oder 0152 /295 95 221 
(nicht montags)

Pfarrbüro: 
Telefon 0 73 91 / 5 37 35, Kirchplatz 2, 89604 Allmendingen
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
E-Mail-Adresse: SE5.Ehingen-Ulm@drs.de
Homepage: www.se-allmendingen.de
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Gemeinsame Kirchenpflege Allmendingen, Altheim, 
Schwörzkirch: Hehlestraße 2, 89584 Ehingen (im Katholischen 
Verwaltungszentrum Ehingen), Telefon 0 73 91 / 500 28 12
E-Mail-Adresse: MariaeHimmelfahrt.Allmendingen@nbk.drs.de

Mitteilungen Seelsorgeeinheit

Kollektenplan 
10./17. Dezember: für die Kirchengemeinde
24./25. Dezember: Adveniat Kollekte

Spendenkonto für die Hilfe für ältere Menschen von Pfarrer 
Simon Peter:
Misereor-Spendenkonto, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10,
BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck: Zweck W31162 Caroline Elderly Foundation, 
Uganda.
Informationen unter https://carolineelderlyfoundation.org.

Adventsandacht
Herzliche Einladung zur einer etwas anderen Adventsandacht 
inmitten von Christbäumen am Sonntag, 10. Dezember, um  
17 Uhr bei der Familie Stiehle, (Brass- und Schwenkstraße) in 
Altheim. Bitte bringen Sie zum anschließenden Umtrunk eine 
Tasse mit.

Vorschau
Hauskommunion zu Weihnachten am 22. Dezember.

Die Gottesdienste in der Weihnachtszeit 2023
Um private Planungen möglich zu machen, wird hier eine 
Zusammenfassung aller Gottesdienste in der Zeit vom Heiligen 
Abend bis Erscheinung des Herrn veröffentlicht.

23. Dezember
19 Uhr Pfarrkirche Schwörzkirch  Vorabendmesse zum 

Vierten Advent

24. Dezember – Vierter Advent / Heiliger Abend
16 Uhr Pfarrkirche Allmendingen  Gottesdienst zum 

Heiligen Abend
     mit Krippenspiel
16 Uhr Pfarrkirche Schwörzkirch  Gottesdienst zum 

Heiligen Abend
     mit Krippenspiel
16. Uhr Pfarrkirche Altheim  Gottesdienst zum 

Heiligen Abend
     mit Krippenspiel
22 Uhr Pfarrkirche Allmendingen Christmette

25. Dezember – Hochfest der Geburt des Herrn
10 Uhr Pfarrkirche Schwörzkirch Heilige Messe
10.30 Uhr Pfarrkirche Allmendingen Wort-Gottes-Feier
18 Uhr Pfarrkirche Allmendingen  Vesper mit sakramen-

talem Segen

26. Dezember – Hl. Stephanus
10 Uhr Pfarrkirche Altheim Heilige Messe

30. Dezember – Fest der Heiligen Familie
19 Uhr Pfarrkirche Altheim Heilige Messe

31. Dezember –  Fest der Heiligen Familie / Jahresschluss-
messe

18 Uhr Pfarrkirche Allmendingen  Heilige Messe mit 
Jahresrückblick und 
sakramentalem Segen

1. Januar –  Weihnachtsoktav / Hochfest der Gottesmutter / 
Neujahr

18 Uhr Pfarrkirche Altheim Heilige Messe

5. Januar
19 Uhr Pfarrkirche Schwörzkirch  Vorabendmesse zu 

Epiphanie
      mit Sternsingeraus-

sendung

Sa. 6. Januar – Epiphanie / Erscheinung des Herrn
9 Uhr Pfarrkirche Altheim Heilige Messe
      mit Sternsingeraus-

sendung
10.30 Uhr Pfarrkirche Allmendingen  Wort-Gottes-Feier mit
     Sternsingeraussendung

Mitteilungen Allmendingen

Vorschau
Taizé Gebet Christuskirche am 20. Dezember.
Rorate am 21. Dezember.

Orgelförderkreis Allmendingen-Verkauf 
von Weihnachtsdekoration
Der Orgelförderkreis verkauft auf dem Weih-
nachtsmarkt in Allmendingen, am Samstag,  
9. Dezember, selbst gefertigte Advents- und 
Weihnachtsdekoration aus Holz für den Innen- 
und Außenbereich.

Außerdem finden Sie eine Auswahl auch in der Getränkeoase 
Fuchs in Allmendingen.

Kirchenchor a.D.
Der Kirchenchor a.D. trifft sich am 
Freitag, 15.Dezember um 18.30 Uhr 
im Pfarrer-Sailer-Haus zum gesel-
ligen Beisammensein mit Glühwein. 
- Gerne mit Partner *in. Weih-
nachtsgebäck wie immer erwünscht.

Mitteilungen Altheim

Bruder Erich Stöferle heimgerufen
Am 30. November 2023, am Andreastag, wurde in Südafrika 
 Bruder Erich Stöferle von Gott, unserem Vater, heimgerufen.

Viele Jahrzehnte hat er sich dort für Menschen in Not einge-
setzt. Die Sternsinger und andere Mitglieder der Kirchen-
gemeinde Altheim haben seine Arbeit gerne unterstützt und 
hatten in ihm einen treuen Missionar, der auch in ihrem Auftrag 
unterwegs war. Erich Stöferle war Comboni Missionar.

Gott, der Herr, möge ihn reich entlohnen und ihm alle Freuden 
des Himmels schenken.



14 Freitag, 8. Dezember 2023

Evangelische Kirchengemeinden
Weilersteußlingen u. Allmendingen

Wochenspruch: (2. ADVENT)
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht.  Lukas 21,28

Sonntag, 10. Dezember 2023 (2. ADVENT)
10.00 Uhr  Gottesdienst in Weilersteußlingen gestaltet vom 

Kirchengemeinderat
   Anschließend an diesen Gottesdienst wird 

noch herzlich zum Kirchenkaffee, Glühwein 
und Punsch ins Pfarrhaus eingeladen.

10.30-12.00  Uhr Kinderkirche in Weilersteußlingen im 
Gemeindehaus

10.30 Uhr Gottesdienst in Allmendingen (Pfrin. Frey)
   In diesem Gottesdienst werden die Heilige Taufe 

empfangen:
  Arian, Celina und Zoey Gaus
   Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird noch 

herzlich zum Adventsmittagessen mit Leber-
käse, Backcamenbert und Wecken ins Gemein-
dezentrum in Allmendingen eingeladen. 

   Wir freuen uns über Salat- und Nachtischspen-
den.

10-11.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindezentrum 
  in Allmendingen (Probe Krippenspiel)

Montag, 11. Dezember 2023
14.00 Uhr Seniorengymnastikgruppe im Gemeindehaus
  in Weilersteußlingen
20.00 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen

Dienstag, 12. Dezember 2023
19.00 Uhr Meditatives Tanzen im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen

Mittwoch, 13. Dezember 2023 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindezentrum 
  in Schelklingen

Donnerstag, 14. Dezember 2023
10.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen

Sonntag, 17. Dezember 2023 (3. ADVENT)
10.00 Uhr Gottesdienst in Weilersteußlingen 
  (Pfr. Ernst Burmann)
10-11.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindezentrum 
  in Allmendingen (Probe Krippenspiel)

Öffnungszeiten Pfarramt:
Das Pfarrbüro ist am Donnerstag 14. Dezember 2023 nicht 
besetzt.

WEILERSTEUSSLINGEN

Offene Kirche
Die Kirche in Weilersteußlingen ist täglich ab 10.00 Uhr, bzw. 
am Sonntag ab Gottesdienstbeginn geöffnet, jeweils bis 17 Uhr.

Bericht zur Jahresrechnung 2022 und Haushaltsplan 2023
Die Jahresrechnung 2022 und der Haushaltsplan 2023 werden 
vom 04. Dezember bis 12. Dezember im Pfarrbüro aufgelegt.
Zur Einsichtnahme bitten wir um telefonische Anmeldung im 
Pfarramt (Tel. 07384/404).

ALLMENDINGEN

Mitteilung der Kinderkirche 
Aufgrund des heftigen Wintereinbruchs mussten 
wir das Adventssingen für unsere Gemeinde-
glieder ab 80 Jahren, das für Sa., 02.12.23 
 geplant war, leider kurzfristig ausfallen lassen.
Im nächsten Jahr kommen wir dann wieder zu 
Ihnen an die Häuser.

Nun wünschen wir Ihnen allen auf diesem Weg eine besinnliche 
Adventszeit und Gesegnete Weihnachten!
Ihre Kinderkirchkinder und das Kiki-Team"

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen!
Auch in dieser Adventszeit steht wieder ein Christbaum vor der 
Evangelischen Christuskirche im Freybergring und erhellt dort 
die Stimmung. Gemeinsam mit den Kindern der Kinderkirche 
wird dieser Baum festlich geschmückt werden. Darum sind alle 
Mitmenschen herzlich eingeladen, dem Baum bis Weihnachten 
zu prächtigem Glanz zu verhelfen. Spazieren Sie doch wieder 
vorbei und hängen Sie etwas Selbstgebasteltes an den Baum!

KIRCHENBEZIRK

Auf Spurensuche! Seid Ihr dabei?
Walderlebnis für Großeltern mit ihren Enkeln (ab 5 Jahre)
Am Mittwoch, den 13. Dezember 2023 von 13.00-17.00 Uhr lädt 
das Evangelische Bildungswerk zu einem Walderlebnis für Groß-
eltern mit ihren Enkeln ab 5 Jahren unter dem Motto „Winter im 
Wald“ herzlich ein. Die Leitung übernimmt Alexander Rothenba-
cher (zertifizierter Waldpädagoge). Treffpunkt ist der Waldspiel-
platz in Ringingen. Teilnahmebetrag 12,- Euro/Person. Anmel-
deschluss ist der 06.12.2023. Nähere Infos und Anmeldung 
beim EBAM, 0731-920000, info@ev-bildung-albdonau.de

Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb Donau
Diakonische Bezirksstelle Blaubeuren
Im Begegnungstreff Blaubeuren ist neben Vorträgen und Krea-
tivangeboten immer auch Zeit zum persönlichen Austausch. 
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Unsere Termine der kommenden beiden Monate:.

Dienstag, 12. Dezember, 15.00 bis 16.30 Uhr:
Handlettering – Lesezeichen kreativ gestalten
Karin Kley zeigt die Kunst des schönen Schreibens zum Desig-
nen eigener Lesezeichen oder Geschenkanhänger. Gemeinsam 
macht es Freude!

Dienstag, 19. Dezember, 15.00 bis 16.30 Uhr:
Advent- und Weihnachtsfeier
Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit! Und lassen Sie sich über-
raschen!

Dienstag, 9. Januar, 15.00 bis 16.30 Uhr: 
Zusammen ins neue Jahr!
Was bringen wir mit, wo wollen wir hin und was brauchen wir 
dafür?

Mittwoch, 17. Januar, 17.00 bis 18.30 Uhr:
Vortrag Borderline Persönlichkeitsstörung –aus Sicht einer 
Betroffenen. 
Karin Kley informiert fachlich fundiert über das Krankheitsbild 
und ihre persönlichen Erfahrungen mit der psychischen Erkran-
kung.

Dienstag, 23. Januar, 14.00 bis 17.00 Uhr:
Die Raffinessen meiner Nähmaschine – Nähkurs. 
Herr Lutz erklärt Ihnen als Mechaniker die Hintergründe und 
unterstützt bei der Lösung Ihrer bisher unerklärlichen nähtech-
nischen Probleme. Ein Kurs nicht nur für Anfänger, egal ob mit 
oder ohne Maschine.
Unkostenbeitrag: 25 EUR. Für Inhaber*innen einer Kundenkarte 
des Diakonieladens kostenfrei.
Nur für den Nähkurs ist eine Anmeldung erforderlich! 
Anmeldung im Diakonieladen, telefonisch 07344 9522 697 oder 
per Mail cklass@kirche-diakonie-ulm.de

Information an alle Evangelischen Gemeindemitglieder der 
Kirchengemeinden Weilersteußlingen und Allmendingen:

Die pfarramtliche Vertretung hat Pfarrer Jochen Reusch aus 
 Rottenacker, Tel. 07393-2298.

Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis
Die Notfallseelsorge ist an 365 Tagen rund um die Uhr alarmier-
bar über die Leitstelle der Feuerwehr Ulm 0731 161-7102.

Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm
Tel: 0800 1110111 oder 0800 1110222. Der Anruf ist kostenfrei
Die Telefonseelsorge im Internet ist unter 
http://www.telefonseelsorge.de/ zu erreichen.

Pfarrbüro Weilersteußlingen/Allmendingen 
Das Pfarrbüro ist für den Besucherverkehr wie folgt geöffnet:
Dienstag von 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Donnerstag von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr

Ansonsten kann gerne telefonisch (Tel. 07384-404) oder per 
E-Mail/ Post Kontakt aufgenommen werden.
Mail Pfarramt Weilersteußlingen: 
Pfarramt.Weilersteusslingen@elkw.de
Mail Pfarramt Allmendingen: 
Pfarramt.Allmendingen@elkw.de

Homepage: 
www.weilersteusslingen-evangelisch.de/ 
www.allmendingen-evangelisch.de 
Die Internetadressen führen jeweils zur gemeinsamen Home-
page der beiden Kirchengemeinden Weilersteußlingen und 
 Allmendingen 

VEREINE UND ORGANISATIONEN

Gewerbe- u. Handelsverein Allmendingen

Weihnachtsmarkt und Christbaumverkauf

Der GHV lädt sie zum Besuch des Weihnachtsmarkt und Christ-
baumverkauf am 09.12.2023 ein. Die frisch geschlagenen 
Bäume aus der Christbaumkultur Benz in Schaiblishausen kön-
nen Sie von 08:00-12:00 Uhr erwerben. Ab 14 Uhr erwartet sie 
ein attraktives Rahmenprogramm. An den Ständen gibt es vieles 
zum Thema Geschenke zu Weihnachten und allerlei selbstge-
machtes und selbstgebasteltes. Genießen sie den Samstag und 
lassen sie sich bei einer Tasse Kaffee oder einem Glühwein/
Punsch und leckerem Essen auf Weihnachten einstimmen.

Auf ihren Besuch freut sich der 
Gewerbe-und Handelsverein Allmendingen e.V.

TSV Allmendingen 1906 e.V.

Abteilung Turnen

Unglücklicher Sonntag am See

Am vergangenen Sonntag hatten die Faustballer ihren vorletz-
ten Spieltag des Jahres. Zu Gast in Friedrichshafen ging es in 
der ersten Partie gegen die 1. Mannschaft der Häfler.
Die Gelben gingen selbstbewusst und konzentriert in den ersten 
Durchgang. Mit bärenstarker Abwehr konnten wir dem klaren 
Meisterschaftsfavoriten den 1. Satz mit 12:10 abluchsen. Auch 
in den kommenden Sätzen spielten wir mitunter hochklassigen 
Faustball, dennoch waren wir den starken Angriffen der Fried-
richshafener nicht ganz gewachsen. So ging das erste Spiel ver-
dient mit 3:1 Sätzen (10:12, 11:6, 11:2, 11:7) an den See.
Im zweiten Spiel gegen Friedrichshafen 2 hat uns von Beginn 
an die nötige Härte im Angriff gefehlt. Mit leichten Fehlern 
machten wir uns selbst das Leben schwer und verloren nach 
gewonnenem 1. Satz (11:6) den 2. Satz sehr leichtsinnig mit 
8:11. Im 3. Satz steigerten wir unser Niveau wieder und gewan-
nen locker 11:5. Doch es sollte nicht unser Sonntag sein, denn 
im 4. Satz schlichen sich erneut viele leichte Fehler ein und 
verloren diesen in Folge 11:7.
Mit diesem Unentschieden konnte an diesen Tag nur 1 Punkt 
errungen werden.
Nächsten Sonntag geht es um die Verteidigung unseres 2. Tabel-
lenplatzes. In Lindau müssen gegen die direkten Konkurrenten 
Lindau und Veringendorf ran.
Auf de Gelbe, hopp hopp hopp.
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Musikverein Harmonia Allmendingen

Kirchenkonzert

Unser Kirchenkonzert am 1. Adventssonntag war wieder ein vol-
ler Erfolg, zu dem Sie, liebe Konzertbesucher, alle beigetragen 
haben. Auch dieses Jahr durften wir uns, trotz der eisigen Tem-
peraturen über einen hervorragenden Konzertbesuch freuen.
Danke auch an Herrn Pfarrer Martin Jochen Wittschorek für die 
Überlassung der katholischen Kirche sowie dem katholischen 
Kirchengemeinderat für die Bewirtung nach dem Konzert.
Bedanken möchten wir uns auch für die zahlreichen Spenden, 
welche unter anderem der katholischen Kirche für die neue 
Orgel zugute kommen wird. 

Weihnachtsmarkt

Am Samstag, den 09.12.2022 spielen wir von 17:30 bis 18:30 
Uhr auf dem Allmendinger Weihnachtsmarkt. Über Ihren Besuch 
würden wir uns sehr freuen.

Weihnachtsständchen

Am Freitag, den 22.12.2022 werden wir wieder ab 18.00 Uhr 
in Allmendingen, Altheim, Niederhofen, Pfraunstetten, Schwörz-
kirch und Hausen unsere traditionellen Weihnachtsständchen 
spielen.

Wir würden uns freuen, Sie und ihre Nachbarn am Freitagabend 
zahlreich anzutreffen.

Ihre Musikerinnen und Musiker
des MVA

NZ Allmendingen Zigeunergruppe e.V.

Liebe Allmendinger,

am 27.01.2024 findet unser Nachtumzug statt. Dazu brauchen 
wir eure Unterstützung!
Wir würden uns sehr freuen unsere Gäste wieder an einigen 
Ständen an der Umzugsstrecke und drum herum zu begrüßen.
Wer Interesse hat mit einem Verkaufsstand am Nachtumzug mit-
zuwirken, darf sich gerne bis Ende Dezember bei uns melden.
schriftfuehrer@zigeunergruppe-allmendingen.de
Närrische Grüße,
Eure NZ Allmendingen Zigeunergruppe e.V.

Abteilungsversammlung Zigeuner

Liebe Zigeuner,
wir laden recht herzlich zu unserer Abteilungsversammlung am 
Sonntag, 17.12.2023 um 18.00 Uhr im Allmendinger Zunft-
haus ein.  
Anträge hierfür können bis zum 15.12.2023 schriftlich im 
Zunfthaus eingeworfen werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!
Euer Abteilungsausschuss Zigeuner

Kesslertreiber Glühmarkt 2023

Was vor über 10 Jahren mit einer spontanen Glühwein-Schnee-
bar in kleiner Runde begann, hat sich inzwischen zu einer 
festen Sache in Allmendingen entwickelt...

Der Kesslertreiber Glühmarkt am 23.12. ab 16 Uhr auf dem All-
mendinger Festplatz.

Die Narrenzunft Allmendingen freut sich auf euer Kommen.

Schützenverein Allmendingen 1975 e.V.

Luftpistole Bezirksoberliga

Spannung bis zum letzten Schuss - Beim Luftpistolen-Heim-
wettkampftag in Allmendingen wahren unsere Schützen die 
Chance auf den Klassenerhalt

Am 03.12.2023 war der SV Allmendingen Ausrichter des Heim-
wettkampftags mit der Luftpistole. Die Allmendinger Schützen 
traten bei den beiden Durchgängen mit Bernd Schönborn, 
Julien Ihle, Dominik Junghans, Andreas Klemm und Gennaro 
Avallone an.
In der ersten Runde standen die Allmendinger Schützen neben 
der SGi Bad Saulgau. Sowohl Julien als auch Dominik mussten 
ihre Siegpunkte an Saulgau abgeben. Julien konnte mit guten 
360 Ringen sich leider nicht gegen Günter Barth (368 Ringe) 
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durchsetzen. Dominik schaffte es auf 344 Ringe, während sein 
Gegner mit 355 Ringen klar gewann. Die drei anderen waren 
indes siegreich, so gewann Bernd gegen Thomas Ullmann mit 
361:342, Andreas gegen Jürgen Michelberger mit 338:327 und 
Gennaro gegen Simone Hänsch mit 348:326. Somit trennten 
sich der SV Allmendingen und die SGi Bad Saulgau mit 3:2.
Auf diesen Wettkampf folgte der Durchgang SAbt Bad Wurzach 
vs. SGi Vogt. Die SGi Vogt ließ hier nichts anbrennen und 
gewann deutlich mit 1:4. Nach einer kurzen Mittagspause stand 
die Paarung der SGi Bad Saulgau 1 gegen die SGi Vogt auf dem 
Plan. Die Einzelsiege der jeweiligen Schützen waren recht ein-
deutig, so dass sich am Ende der Aufsteiger Saulgau souverän 
mit 3:2 und 1.749:1.704 Ringen gewann uns sich sogar auf den 
zweiten Tabellenplatz vorkämpfen konnte.
Den Abschluss des Wettkampftages bildete das Duell Allmendin-
gen gegen die Schützenabteilung Bad Wurzach.
Bad Wurzach ging mit André Loritz, Arthur Häusle, Oskar Laub, 
Edwin Lauber, und Steffen Loritz an den Stand.
Bis auf Andreas konnten die anderen vier hier ihre Duelle gewin-
nen. Bernd gegen André 362:352; Julien gegen Arthur 366:337; 
Dominik gegen Oskar 353:346 und Gennaro gegen Steffen 
338:159. Steffen ist normalerweise ein Luftgewehrschütze der 
SAbt Bad Wurzach, musste aber aufgrund von Verhinderungs-
gründen einspringen, da sonst Wurzach nicht vollständig ange-
treten wäre, was eine Niederlage 5:0 zur Folge gehabt hätte. 
Steffen nahm seine Niederlage sportlich und meinte im 
Anschluss an sein Duell: „dafür, dass ich das erste Mal mit der 
Luftpistole geschossen habe bin ich zufrieden, besser so verlie-
ren als gar nicht erst zu starten.“
Bei den letzten Schüssen des Tages knisterte die Spannung im 
Schützenhaus. Etwa 8 Schuss bevor Andreas fertig war verließ 
sein Gegner Edwin mit 348 Ringen den Stand. Das Ergebnis 
wurde verkündet, dies hatte Andreas mitbekommen und ihm 
wurde bewusst, er könne das Einzelduell noch gewinnen. hierfür 
durfte kein Schuss das Zentrum verfehlen. Alle Anwesenden, 
außer Edwin und Andreas, bibberten einem Stechen oder der 
Entscheidung für Allmendingen oder auch Wurzach entgegen. 
Andreas wollte sich so leicht nicht geschlagen geben und schoss 
eine 10 auf die nächste. Am Ende hätte es eine 9 für Andreas 
sein müssen um Edwin zum Stechen zu zwingen. Leider rutschte 
nach einer gefühlten Ewigkeit ihm dann der letzte Schuss auf-
grund eines Abzugfehlers in die 7 wodurch der Einzelpunkt an 
Wurzach ging. Die Gesamt-Partie ging mit 4:1 an Allmendingen.

Mannschaft
Mann-

schafts-
punkte

Einzel-
punkte Ringe Ø-Ringe

1. SGi Isny 1 8:2 19:6 8773 1754,60

2.
SGi Bad 
Saulgau 1

6:4 13:12 8587 1717,40

3. SGi Vogt 1 6:4 12:13 8677 1735,40

4.
SV Altheim/
Weihung 1

6:4 12:13 8573 1714,60

5. SV Ebenweiler 1 6:4 11:14 8622 1724,40

6. SV Laupheim 1 4:6 13:12 8612 1722,40

7.
SV Allmen-
dingen 1

4:6 12:13 8671 1734,20

8.
SAbt Bad 
Wurzach 1

0:10 8:17 8280 1656,00

Nach fünf von sieben Wettkämpfen kann man in der Tabelle eine 
gewisse Tendenz feststellen. Isny ist auf Titelkurs, Bad Wurzach 
hat noch keine Mannschaftssiegpunkte und muss nach dem Auf-
stieg direkt um den Abstieg bangen. Allmendingen verschafft 
sich ein wenig Luft zum Abstiegsplatz ist aber auf Schützenhilfe 
der anderen Vereine im Mittelfeld ebenso angewiesen wie auf 
das eigene Können. Mitte Januar heißt es für unsere Mann-
schaft in Vogt gegen Ebenweiler und Altheim/Weihung noch 
einmal alles zu geben.  

Hierzu wünschen wir über Weihnachten unserem Team eine gute 
Erholungsphase über und weiterhin GUT SCHUSS!

Schwäbischer Albverein OG Allmendingen

Unsere diesjährige Abschlusswanderung am 10.12.2023 führt 
uns nach Schmiechen in den Gasthof Hirsch. Abmarsch ist um 
9.30 Uhr am Vereinsheim. Alle "Autofahrer" mögen sich bitte 
bis um 11.30/12.00 Uhr im Gasthaus einfinden. 

Anmeldungen sind bereits im Vereinsheim oder bei K.H. Juchems 
Tel. 07391/2019 möglich.

Gäste sind jederzeit willkommen. 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Gemeinsame Weihnachtsfeier / 
Jahresabschlussfeier am Samstag 16.12.23

Die OG Allmendigen lädt am 16.12.23 alle AV Mitglieder (Aktive 
und Senioren) zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier  / 
Jahres abschlussfeier ins Albvereinsheim herzlich ein.

Beginn ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen / Gebäck und bei 
gemeinsamen Liedern.

Die Vorstandschaft freut sich auf ein paar besinnliche Stunden 
mit Euch.

Gemeindemarketing Allmendingen 
Arbeitskreis Heimatgeschichte

Heimatkalender 2024

Die bestellten Kalender erhalten Sie ab 
Samstag, 9.Dezember. Sie können diesen 
auch auf dem  Weihnachtsmarkt im Alten 

Rathaus in der Zeit von 14 bis 16 Uhr abholen.

Arbeitskreis Heimatgeschichte Allmendingen 
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Hospizgruppe Donau- 
Schmiechtal e.V. – Förderverein

Erinnerungsgottesdienst im Advent

Die Hospizgruppe Donau-Schmiechtal lädt alle Trauernden herz-
lich zu einem Erinnerungsgottesdienst ein. Die Feier beginnt am
Sonntag, den 10.12.2023 um 18 Uhr in der Kirche St. Niko-
laus in 89155 Erbach-Bach 

Für Trauernde ist die Advents-und Weihnachtszeit oft eine 
herausfordernde Zeit, in der der Mensch, um den sie trauern, 
besonders fehlt.

Zusammen mit Frau Möhler gestaltet die Hospizgruppe Donau-
Schmiechtal eine Erinnerungsfeier, in der Zeit und Raum ist, in 
liebevoller Erinnerung der Verstorbenen zu gedenken und Trost 
zu finden.

Eingeladen ist jeder, der jemandem gedenken möchte, unabhän-
gig davon wie lange der Trauerfall zurückliegt und unabhängig 
der Konfession und Glaubensrichtung.

Bergemer Musikverein  
Grötzingen 1927 e.V.

Jungmusikerspieltag am Sonntag, 17. Dezember 
2023, 14:00 Uhr in unserem Musikerheim

Am 3. Advent findet im Musikerheim des BMV Grötzingen der 
traditionelle Jungmusiker-spieltag statt.

Zusammen mit allen Jungmusikerinnen und Jungmusikern, 
Eltern und Großeltern, Geschwistern und Verwandten, Ausbilde-
rinnen und Ausbildern sowie Freunden und Gönnern möchten 
wir gemeinsame ein paar vorweihnachtliche Stunden verbrin-
gen.

An diesem Nachmittag haben unsere jungen Musikerinnen und 
Musiker die Möglichkeit das im Unterricht Gelernte zu präsentie-
ren. Das Jugendorchester, bestehend aus Jungmusikerinnen und 
Jungmusikern des BMV Grötzingen, wird uns mit ein paar Stü-
cken auf Weihnachten einstimmen. Für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich gesorgt.

Hierzu darf ich Sie recht herzlich einladen.

Linda Rapp
Jugendleiterin

Aktuelle Informationen 
aus Ihrer Nähe – 
Ihr Mitteilungsblatt.

Bergemer LandFrauenverein e.V.

Schwäbischer Albverein Weilersteußlingen

Einladung zur Nikolausfeier
am Freitag, 08. Dezember 2023

Weihnachten steht vor der Tür,
da feiern wir dann auch mit Dir.
Doch Heilig Abend ist zu spät,
weil man da zur Familie geht.

Deswegen feiern wir mit Euch vorher den Nikolaus.
Am Freitag, 08. Dezember 2023 ab 18:00 Uhr 

„rund um die Grillstelle“ am Wanderheim Farrenstall. 
(Für´s leibliche Wohl ist gesorgt)

Um den Christbaum schön zu schmücken, freuen wir uns über 
Deinen gebastelten Baumschmuck.
(Natürlich erhalten die Kinder dann einen extra Stempel im 
AlbärtSpass)

Bitte bringe Deinen AlbärtSpass mit und lasse Ihn vom Nikolaus 
abstempeln.

Auf Deinen Besuch freut sich,
die Ortsgruppe Weilersteußlingen
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!!  Safe the Date !!

Am Sonntag, 28. April 2024
findet wieder ein Seifenkistenrennen auf den Lutherischen 
Bergen statt!

Nähe Info´s folgen zur gegebenen Zeit.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALTHEIM

Öffentliche Bekanntmachungen

EINLADUNG
zu der am Dienstag, 12. Dezember 2023, 18.30 Uhr,

im Bürgerhaus, Schulstraße 10, Singsaal
stattfindenden öffentlichen Sitzung 

des Gemeinderats

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Mitteilungen und Verwaltungsangelegenheiten
2. Neufassung der öffentlich – rechtlichen Vereinbarung über 

die Bildung einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Allmendingen/Altheim – Beratung und Beschlussfassung

3. Fusion Komm.Pakt.Net – Beratung und Beschlussfassung
4. Hebesatzsatzung zur Grundsteuer – Beratung und Beschluss-

fassung
5. Räum- & Streupflichtsatzung – Beratung und Beschlussfas-

sung
6. Pachtpreise nicht landwirtschaftlicher Flächen im Innen-

bereich – Beratung und Beschlussfassung
7. Baugesuche – Beratung und Beschlussfassung

• keine  
8. Verschiedenes / Fragen und Anregungen der Gemeinderäte

Andreas Schaupp
Bürgermeister

Für etwaige kurzfristige Änderungen der Tagesordnung ver-
weisen wir auf die Homepage.

Gemeinde Altheim Alb-Donau-Kreis

Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS)

der Gemeinde Altheim

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Altheim am 14.11.2023 fol-
gende Satzung zur Änderung der Satzung vom 13.12.2011, 
geändert am 09.12.2021 und am 15.12.2022, beschlossen:

§ 42 der oben genannten Satzung wird wie folgt geändert: 

§ 42 Höhe der Abwassergebühren
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40 a) beträgt je m³  

Abwasser:  4,20 €.
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 b) beträgt 
 je m² versiegelte Fläche:  1,00 €.

(3) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in 
den Fällen des § 40 b während des Veranlagungszeitraumes, 
wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.

(4) Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehand-
lungsanlge gebracht wird, wird die Gebühr je Kubikmeter 
nach den tatsächlich anfallenden Kosten erhoben.

§ 49 Inkrafttreten
(1) Soweit eine Beitragsschuld nach dem bisherigen Satzungs-

recht entstanden ist, gelten anstelle dieser Satzung die Sat-
zungsbestimmungen, welche im Zeitpunkt der Entstehung 
der Beitragspflicht gegolten haben.

(2) Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Ausgefertigt Altheim, den 15.11.2023

gez. Schaupp
Bürgermeister

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung 
beim Erlass der vorstehend bekanntgemachten Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Altheim geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt machung 
der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Altheim Alb-Donau-Kreis

Satzung über den Anschluss an die öffentliche  
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung  der 

Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungs-
satzung - WVS)  der Gemeinde Altheim

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Altheim am 14.11.2023 fol-
gende Satzung zur Änderung der Satzung vom 13.12.2011, 
geändert am 19.12.2017, 24.10.2019, 09.12.2021 und 
15.12.2022 beschlossen:

§ 43 der oben genannten Satzung wird wie folgt geändert: 

§ 43 Verbrauchsgebühren
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen  

Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr 
beträgt pro Kubikmeter  1,73 €.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger  
beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Ver-
brauchsgebühr pro Kubikmeter  1,73 €.

§ 54 Inkrafttreten
(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungs-

recht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Sat-
zung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Ent-
stehens der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Ausgefertigt Altheim, den 15.11.2023

gez. Schaupp, Bürgermeister
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Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung 
beim Erlass der vorstehend bekanntgemachten Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Altheim geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt machung 
der Satzung verletzt worden sind.

Öffentliche Bekanntmachung

Verwaltungsgemeinschaft Allmendingen-Altheim

Änderung des Flächennutzungsplans im Parallel-
verfahren zur Bebauungsplanaufstellung 
“Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik 
Kohlplattenhau“, Gemarkung Altheim

1.  Bekanntmachung der Verfahrenseinleitung
2.  Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffent-

lichkeit

1.  Bekanntmachung der Verfahrenseinleitung
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft All-
mendingen-Altheim hat am 28.11.2023 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, 
den Flächennutzungsplan für den Planbereich im Gewann Kohl-
plattenhau auf Gemarkung Altheim im Parallelverfahren nach  
§ 8 Abs. 3 BauGB als „1. Änderung Sonderbaufläche Solarpark 
Kohlplattenhau“ zu ändern. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans 2015 (in Kraft getreten 
am 02.11.2001) mit Teilfortschreibung 2021 (in Kraft getreten 
am 19.03.2021) zielt auf die Änderung der landwirtschaftlichen 
Fläche auf einer Teilfläche des Flurstückes 900/2 zur geplanten 
Sonderbaufläche Solarpark, Gemarkung Altheim. Der Planbe-
reich ist in folgender Plankarte mit schwarzer Strichlinie umran-
det.

 

Planausschnitt zur „1. Änderung Sonderbaufläche Solarpark Kohl-
plattenhau“, Stand 03.11.2023, ohne Maßstab

2.  Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffent-
lichkeit

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft All-
mendingen-Altheim hat am 28.11.2023 in öffentlicher Sitzung 
zudem beschlossen, zur Planänderung die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzei-
tige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Darstellung der 
Planungsziele durchzuführen.

Der Grundstückseigentümer plant als Vorhabenträger auf einer 
Teilfläche des Flurstückes 900/2 im Gewann Kohlplattenhau die 
Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage als Agri-PV- 
Anlage. Für die Erstellung einer Freiflächenphotovoltaikanlage 
im Außenbereich ist die Aufstellung eines Bebauungsplans 
erforderlich. Da der Flächennutzungsplan der Verwaltungsge-
meinschaft Allmendingen-Altheim derzeit für den Planbereich 
landwirt-schaftliche Fläche darstellt, ist hier eine Änderung 
durchzuführen.

Für den Planbereich ist der hierzu oben abgedruckte Lageplan 
des Änderungsbereichs vom 03.11.2023 maßgebend. 

Die Plankarte sowie Erläuterungen zu den Zielen und Zwecken 
der Planänderung werden für die Öffentlichkeit zur Einsicht in 
der Zeit von

Montag, den 18.12.2023 bis Freitag, den 26.01.2024

je einschließlich, unter der folgenden Adresse auf der Home-
page der Gemeinde Altheim eingestellt:

https://altheim-info.de/rathaus/gemeinderat/bauleitplanung/

Eingesehen werden können die ortsübliche Bekanntmachung 
sowie die Vorentwurfspla-nung parallel mit den Vorentwurfsun-
terlagen zur Bebauungsplanaufstellung.

Zudem legt die Gemeinde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die ortsüb-
liche Bekanntmachung sowie oben aufgeführte Unterlagen beim 
Bürgermeisteramt Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 All-
mendingen, im Rathaus Allmendingen, Foyer im Erdgeschoss, 
während der üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Während der Frist der Veröffentlichung im Internet und der Aus-
legung besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 
Planung. Anregungen können – schriftlich, elektronisch oder 
mündlich zur Niederschrift – an die Gemeinde abgegeben wer-
den.

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentli-
ches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden 
Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und 
Gemeinderat) beraten und entschieden werden, sofern sich 
nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen 
ausdrücklich oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies 
auf derselben eindeutig zu vermerken.

Altheim, 08.12.2023

Dr. Andreas Schaupp, Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Gemeinde Altheim

Aufstellung des Bebauungsplans “Sondergebiet 
Freiflächen-Photovoltaik Kohlplattenhau“, 
Gemarkung Altheim

1.  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
2.  Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffent-

lichkeit

1.  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
Der Gemeinderat der Gemeinde Altheim hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 17.10.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, für den Planbereich im Gewann Kohlplattenhau 
einen Bebauungsplan im Regelverfahren aufzustellen.

Hiermit wird der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
plans “Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik Kohlplatten-
hau“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht.

Plangebiet
Der Planbereich liegt auf Gemarkung der Gemeinde Altheim 
etwa 1 km nördlich vom Siedlungsbereich der Ortslage Altheims 
im Gewann Kohlplattenhau. Der Geltungsbereich umfasst einen 
größeren, relativ ausgeräumten Feldflurbereich mit Acker- und 
Grünlandnutzung auf Flurstück Nr. 900/2. Nach Norden grenzt 
der südexponierte Waldrand des nördlich liegenden Waldbe-
stands.
Der Geltungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von rund  
29 ha und ist in nachfolgender Plankarte dargestellt.

 

Plandarstellung Geltungsbereich Bebauungsplans “Sondergebiet 
Freiflächen-Photovoltaik Kohlplattenhau“, Gemarkung Altheim, 
Stand 05.10.2023, ohne Maßstab

Anlass und Planungsziele
Die Freiherr von Freyberg‘sche Forstverwaltung plant auf eige-
nen Grundstücken im Gewann Kohlplattenhau auf Gemarkung 
der Gemeinde Altheim die Errichtung einer Freiflächenphotovol-
taikanlage als Agri-PV-Anlage. Das heißt, es wird neben der 
Energiegewinnung durch die Module eine ergänzende bezie-
hungsweise Doppelnutzung mit vielfältig möglicher landwirt-
schaftlicher Nutzung angestrebt. 

Die Lage des Planbereichs weist günstige Voraussetzungen für 
die Nutzung der Sonnen-energie auf. Ohne Verschattung und 
mit einer geeigneten Globalstrahlung sind gute Ertragsbedin-
gungen zur Stromgewinnung mittels Photovoltaik gegeben. Auf 
der Fläche soll eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleis-
tung von rund 25 MWp geplanter Leistung errichtet werden.

Für die Erstellung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im 
Außenbereich ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erfor-
derlich. Mit dem hier aufzustellenden Bebauungsplan “Sonder-
gebiet Freiflächen-Photovoltaik Kohlplattenhau“ sollen daher 
die planungsrechtlichen Vo-raussetzungen geschaffen werden. 
Die Anlage dient der großflächigen Nutzung der Solarenergie für 
eine umwelt- und ressourcenschonende Stromerzeugung mittels 
Photovoltaik in einem auszuweisenden Sondergebiet. Die 
Gemeinde Altheim unterstützt dieses Vorhaben.

Das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan wird in einem 
Regelverfahren nach Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. 
Gemäß den Anforderungen des § 2a BauGB werden für die 
Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt, 
in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-
tet werden. Die Belange des Artenschutzes sind im Rahmen 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu erfassen und 
zu bewerten.

2.  Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffent-
lichkeit

Der Gemeinderat der Gemeinde Altheim hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 17.10.2023 zudem die Planungsziele und die 
Vorentwurfsplanung gebilligt und beschlossen, die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Die Bürgerschaft wurde in einem ersten Schritt im Rahmen einer 
Einwohnerversammlung am 02.11.2023 im Bürgerhaus Altheim 
über die Planung informiert. Hierbei bestand die Möglichkeit 
zur Nachfrage und Äußerung bezüglich der Planung.

Der Planvorentwurf sowie die Erläuterungen zu den Zielen und 
Zwecken der Planung werden für die Öffentlichkeit nun zur Ein-
sicht in der Zeit von

Montag, den 18.12.2023 bis Freitag, den 26.01.2024

je einschließlich, unter der folgenden Adresse auf der Home-
page der Gemeinde Altheim eingestellt:

https://altheim-info.de/rathaus/gemeinderat/bauleitplanung/

Eingesehen werden können die ortsübliche Bekanntmachung 
sowie die Vorentwurfsplanung des Bebauungsplans parallel mit 
den Vorentwurfsunterlagen zur Flächennutzungs-planänderung.

Zudem legt die Gemeinde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die ortsüb-
liche Bekanntmachung sowie oben aufgeführte Unterlagen beim 
Bürgermeisteramt Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 All-
mendingen, im Rathaus Allmendingen, Foyer im Erdgeschoss, 
während der üblichen Dienststunden öffentlich aus.
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Während der Frist der Veröffentlichung im Internet und der Aus-
legung besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 
Planung. Anregungen können – schriftlich, elektronisch oder 
mündlich zur Niederschrift – an die Gemeinde abgegeben wer-
den.

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffent-
liches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu einge-
henden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen (Fachaus-
schüsse und Gemeinderat) beraten und entschieden werden, 
sofern sich nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen 
Personen ausdrücklich oder offensichtliche Einschränkungen 
ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt wer-
den, ist dies auf derselben eindeutig zu vermerken.

Altheim, 08.12.2023

Dr. Andreas Schaupp, Bürgermeister

Mitteilungen der Verwaltung

Sprechzeiten mit Bürgermeister Andreas Schaupp

Jeweils nach vorheriger Vereinbarung unter Mobil/Whats-
App: 0160 4114402 oder per Mail unter 
andreas.schaupp@altheim-info.de.

Montag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag 18:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Freitag 15:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Die Sprechzeiten finden ab sofort im Gemeindehaus
St. Michael  bzw. je nach Vereinbarung statt. 
Sprechzeiten sind auch online als Videokonferenz möglich. 
Terminliche Änderungen vorbehalten. 

Frauenstraße 77 · 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684 
nak.ulm@n-pg.de

AUFMERKSAMKEIT
ERREGEN !

Backhaus Altheim

Umwelt aktuell

Gelber Sack
Abfuhrtermin
Altheim
Freitag, 15. Dezember 2023

Blaue Tonne
Altheim
Dienstag, 12. Dezember 2023

Biotonne
Altheim
Montag, 18. Dezember 2023
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VEREINE UND ORGANISATIONEN

SG Altheim

Sportgaststätte Altheim

Wir machen Winterpause. Die Sportgaststätte der SG Altheim 
hat vom 02.12.23 - 14.03.2024 geschlossen.
Wir danken allen Helfern und Besucher und wünschen eine 
schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit.

Eure SG Altheim

Landratsamt 
Alb-Donau-Kreis

Pressemitteilung Nr. 240 / 2023

Landkreis sucht weiterhin dringend Wohnraum 
für Flüchtlinge 

„Da wir weiterhin jeden Monat eine hohe Anzahl an Geflüchte-
ten zugewiesen bekommen, werden die bestehenden Gemein-
schaftsunterkünfte des Alb-Donau-Kreises in Kürze voll belegt 
sein. Allein im November mussten wir über 130 Menschen neu 
unterbringen und die geplanten Zugangszahlen im Dezember 
liegen in vergleichbarer Höhe. Um mit den Zuweisungen Schritt 
halten zu können und um die Belegung von Turnhallen mög-
lichst zu verhindern, suchen wir dringend Wohnraum oder 
Gebäude, die als Unterkünfte geeignet sind“, sagt Frau Dr. 
Michelle Flohr, Dezernentin für Jugend und Soziales im Landrat-
samt Alb-Donau-Kreis.

Die Erstaufnahmestellen des Landes weisen den Stadt- und 
Landkreisen weiterhin regelmäßig eine sehr hohe Anzahl an 
Geflüchteten zu, auch wenn die Platzkapazitäten nahezu ausge-
schöpft sind. „Die Lage ist weiterhin hoch dynamisch und ange-
spannt. Seit September sind die Zahlen erneut stark angestie-
gen. Von dem berichteten Rückgang der Einreisen an den 
Grenzen merken wir auf unserer Ebene noch nichts“, so Dezer-
nentin Dr. Flohr. „Die Zahl der ukrainischen Geflüchteten, die 
neu nach Deutschland kommen, ist zwar im Vergleich zum Vor-
jahr geringer. Jedoch kommen nun vermehrt Menschen aus Län-
dern wie der Türkei, aus Syrien und Afghanistan nach Deutsch-
land und das hält die Zahlen auf einem hohen Niveau.“

Kapazitäten wurden bereits massiv ausgebaut
Infolgedessen hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Anzahl 
an Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften in den vergangenen 
eineinhalb Jahren im gesamten Landkreis deutlich erhöht: Von 
447 Plätzen in sieben Unterkünften Ende 2021 auf aktuell rund 
1.800 in 22 Unterkünften sowie einer Not- und Behelfsunter-
kunft in der Jahnhalle in Erbach. Von den 1.800 rechnerisch 
möglichen Plätzen können jedoch aufgrund von Familienkon-
stellationen oder aus anderen organisatorischen Gründen nicht 
alle Plätze belegt werden. Derzeit sind rund 1.550 Personen in 
den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht.

„Es ist davon auszugehen, dass wir auch über den Jahreswech-
sel und in den ersten Monaten 2024 viele Menschen aufnehmen 
müssen. Wir möchten es nach Möglichkeit unbedingt vermei-
den, Turn- und Mehrzweckhallen mit Geflüchteten zu belegen. 
Daher appellieren wir erneut an Vermieterinnen und Vermieter, 
die Wohnraum zur Verfügung stellen können, sich bei uns zu 
melden“, sagt Dr. Flohr. Wer Wohnraum oder geeignete Gebäude 
anbieten möchte, kann sich per E-Mail an 
wohnraum@alb-donau-kreis.de wenden

Pressemitteilung Nr. 242 / 2023

Forstbehörde warnt vor Schneebruch im Wald

Aufgrund der starken Schneefälle in der letzten Woche ist die 
Gefahr durch Schneebruch und umstürzende Bäume im und am 
Wald derzeit sehr groß. Die untere Forstbehörde des Alb-Donau-
Kreises empfiehlt daher dringend, den Wald mindestens in die-
ser Woche (KW 49) zu meiden und auch keine Fahrzeuge an 
Waldrändern abzustellen. Wege können auch noch längere Zeit 
nicht passierbar sein. Diese werden erst nach und nach wieder 
von querliegenden Bäumen befreit.

Durch die Schneelast sind zahlreiche Bäume umgestürzt sowie 
Baumkronen und Äste abgebrochen. Vielfach hängen Bäume 
noch in Schräglage oder abgebrochene Äste in den Kronen. 
Auch wenn kein neuer Schneefall dazukommt, bestehen aktuell 
teilweise extreme Gefahren für Waldbesucherinnen und -besu-
cher. Es kann jederzeit zu weiteren Baumstürzen und Astab-
brüchen kommen. Tauwetter oder weitere Schneefälle können 
die Situation weiter verschärfen. 

Privatwaldbesitzende werden zudem dringend gebeten, Bäume 
derzeit nicht selbst zu fällen, sondern abzuwarten bis die 
Schneelast abgefallen ist. Wenn Gefahr im Verzug ist, beispiels-
weise an öffentlichen Straßen, sollten aus Sicherheitsgründen 
Profis mit geeigneten Maschinen hinzugezogen werden.

Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis

Abfallkalender 2024 

►  Versand zusammen mit Kundenzeitung Mitte Dezember 
2023

►  Downloadmöglichkeit bereits jetzt im Bürgerportal
►  Wichtig: Abfuhrtage ändern sich teilweise in 2024, 

nutzen Sie die Abfall-App
Mitte Dezember 2023 verschickt der Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft den Abfallkalender 2024 an 85.000 Haushalte, Gewer-
betriebe, Vereine und andere Institutionen im Alb-Donau-Kreis. 
Der Abfallkalender informiert individuell für die konkrete 
Adresse des Empfängers über folgende Termine:

•  Abfuhr Restmüll
•  Abfuhr Bioabfall
•  Abholung Gelber Sack
•  Straßensammlung Papier (Vereinssammlungen)
•  Straßensammlung Hecken- und Baumschnitt (ein Termin im 

Frühjahr, einer im Herbst)
•  Problemstoffannahme (1x im Quartal im Entsorgungs-

zentrum, der Abfallkalender nennt die Termine des nächst-
gelegenen Entsorgungszentrums)
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Jeder Haushalt erhält seinen individuellen, auf seine Adresse 
bezogenen Abfallkalender mit der Post und kann ihn zudem 
bereits jetzt auch online im Bürgerportal auf der Homepage der 
Abfallwirtschaft abrufen unter www.aw-adk.de (Kunden-Login). 
Hier lassen sich ohne Zugangsdaten die Abfuhrtermine für alle 
Abfuhrbezirke im Landkreis aufrufen, es muss nur eine passende 
Adresse eingegeben werden. Die Abfallkalender lassen sich auch 
ausdrucken bzw. in digitale Terminkalender exportieren.

Mit den individuellen Zugangsdaten im Anschreiben zum Abfall-
kalender kann man im Bürgerportal direkt mit der Abfallwirt-
schaft in Kontakt treten und Dienstleistungen in Anspruch 
 nehmen – etwa Gebührenbescheide abrufen oder die Sperr-
müll-Abholung für verschiedene Fraktionen in Auftrag geben.

Für Smartphones gibt es die Bürger-App, mit der man sich an 
seine Abfuhrtermine erinnern lassen kann. Sie ist für iPhones 
im App Store und für Android-Geräte im Google Play Store u.a. 
mit dem Suchbegriff „Bürger-App Alb-Donau-Kreis“ zu finden. 

Wichtig: Aufgrund von Tourenoptimierungen kann es für 2024 
Änderungen der Abfuhrtage für Restmüll, Bioabfall und den 
Gelben Sack in einzelnen Kommunen geben. Bitte informieren 
Sie sich in Ihrem Abfallkalender über die korrekten Abfuhrtage.

Zusammen mit dem Abfallkalender wird die neue Ausgabe des 
Abfall Kompass verschickt. Die vierseitige Kundenbroschüre 
informiert in gedruckter Form kompakt und übersichtlich über 
wichtige Themen der Abfallwirtschaft. In der aktuellen Nr. 4 
sind das u.a. die Entsorgung von Grüngut und Sperrmüll. 

Informations-, Beratungs- und
Beschwerdestelle

***************************************************
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen
mit psychischen Erkrankungen
und ihre Angehörigen im Alb-Donau-Kreis
Außenstelle Ehingen, Raum-Nr. 1.9 (1. Stock)
Dezernat Jugend und Soziales
Sternplatz 5, 89584 Ehingen
Telefon 07391 779 2408
E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de

Sprechzeiten: Nach telefonischer Terminvereinbarung

Telefonisch sind wir jederzeit für Sie erreichbar (Anrufbeant-
worter). Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefon-
nummer. Wir rufen Sie zurück!
***************************************************

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fortschreitende Hilfsbedürftig-
keit können Ihr Leben oder das eines Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, ratsuchende Bürgerinnen
und Bürger und deren Angehörigen wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema 
Pflege“ zu beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der Betroffene möglichst
lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht und Ihre Daten werden ver-
traulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des Alb-Donau-Kreises kosten-
frei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, Berghülen, Heroldstatt, Laichin-
gen, Lonsee, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fort-
schreitende Hilfsbedürftigkeit können Ihr Leben oder das eines 
Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, 
ratsuchende Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörigen 
wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema Pflege“ zu 
beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der  Betroffene 
möglichst lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht 
und Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des 
Alb-Donau-Kreises kostenfrei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:
Alice Renz 

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fortschreitende Hilfsbedürftig-
keit können Ihr Leben oder das eines Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, ratsuchende Bürgerinnen
und Bürger und deren Angehörigen wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema 
Pflege“ zu beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der Betroffene möglichst
lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht und Ihre Daten werden ver-
traulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des Alb-Donau-Kreises kosten-
frei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, Berghülen, Heroldstatt, Laichin-
gen, Lonsee, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, 
Berghülen, Heroldstatt, Laichingen, Lonsee, Merklingen, Nel-
lingen, Schelklingen, Westerheim

Was sonst noch interessiert

Agentur für Arbeit Ulm

Pressemitteilung
Nr. 75 / 2023 – 29. Dezember 2023

Veranstaltungshinweis
Beruflich brauen und mälzen

Im Online-Seminar des Berufsinformationszentrums der 
Agentur für Arbeit Ulm am Mittwoch, den 13. Dezember 
geht es um die Handwerkskunst des Bierbrauens und Mäl-
zens. Frei nach der Redensart „Hopfen und Malz - Gott 
erhalt’s“ informieren an diesem Tag der Baden-Württember-
gische Brauerbund e.V. Stuttgart und die Ferdi-
nand-von-Steinbeis-Schule Ulm über alles Wissenswerte 
zum Ausbildungsberuf Brauer/-in und Mälzer/-in sowie über 
Ablauf und Organisation in Betrieb und Schule. Der Vortrag 
beginnt um 15:30 Uhr und endet um 16:45 Uhr. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de 
oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. Der 
Link zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit-
tels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.

Pressemitteilung
Nr. 77 / 2023 – 01. Dezember 2023

Veranstaltungshinweis
Fit fürs Vorstellungsgespräch

Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm 
bietet am Dienstag, den 19. Dezember ein Online-Seminar 
für Schülerinnen und Schüler oder auch für ganze Schulklas-
sen an. Dann gibt es Hinweise und Tipps zum angemessenen 
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Verhalten bei Vorstellungsgesprächen, dem Türöffner zur 
Ausbildung im Wunschbetrieb. Es wird geklärt, wie Vorstel-
lungsgespräche ablaufen, welches Verhalten einen positiven 
Eindruck hinterlässt, welche Fragen gerne gestellt werden 
und wie man sich am einfachsten darauf vorbereitet. Die 
anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.
de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. 
Der Link zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit-
tels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.

AOK

Pressemitteilung
Gesunde und umweltbewusste Lebensweise 
erlebbar machen
AOK NachhaltICHkeitsarena in Ulm
Ulm, 29.11.2023

„Nachhaltigkeit beinhaltet viel mehr als nur das Klima“. Zu 
diesem Schluss kamen die Schülerinnen und Schüler, welche 
die AOK NachhaltICHkeitsarena besucht haben. Hier fanden 
sie Antworten auf Fragen wie: Wie schaffe ich es Ressourcen 
zu schonen und die Umwelt zu schützen? Wie kann ich im 
Alltag dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten? Mit 
dabei waren Klassen der St. Hildegardschule Ulm, der Mühl-
bachschule Schemmerhofen, der Weihungstalschule Staig, 
der Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim und der Blautopf-
schule Blaubeuren.
„Uns geht es darum, Kindern und Jugendlichen bereits frühzei-
tig ein Bewusstsein für eine gesunde und nachhaltige Lebens-
weise zu vermitteln“, erklärt Patricia Steiniger und ihre Kollegin 
Susanna Kraus-Janik ergänzt: „Dies gelingt am besten über die 
interaktive handlungsorientierte Wissensvermittlung. Unsere 
AOK NachhaltICHkeitsarena bietet hierzu ein ideales und inno-
vatives Format.“ Beide sind bei der AOK Ulm-Biberach für die 
Koordination der Gesundheitsförderung in Schulen und Kinder-
gärten zuständig.
An sechs interaktiven Stationen lernen die Schülerinnen und 
Schüler zentrale Aspekte zu Themen wie klimafreundliche Ernäh-
rung, Mikroplastik, Einkaufsverhalten, Haltbarkeit und Lage-
rung von Lebensmitteln sowie Mobilität und Klimawandel. 
Neben theoretischem Hintergrundwissen standen auch eigene 
Versuche auf dem Programm. Die Ausstellung wurde für die 
Klassenstufen sieben bis neun von der AOK Baden-Württemberg 
in enger Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium entwi-
ckelt. Rund 210 Schülerinnen und Schüler besuchten die Nach-
haltICHkeitsarena im m25 in Ulm, wo die Wanderausstellung 
vom 16. bis zum 20. Oktober in Aktion zu erleben war.
Nina Maier, Lernbegleiterin an der Mühlbachschule Schemmerh-
ofen, ist begeistert von diesem Konzept: „Die Inhalte stellen 
eine hervorragende Ergänzung des Unterrichts dar und die Aus-
stellung bietet vielfältige technische und visuelle Möglich-
keiten.“ Besonders gelungen sei der handlungsbezogene Ansatz, 
der Interesse wecke und viel Abwechslung biete. „Über diese 
interaktive Art der Wissensvermittlung schaffen wir es hoffent-
lich, sie frühzeitig für nachhaltige Verhaltensweisen zu sensibi-

lisieren“, so die Pädagogin. Bei den Schülerinnen und Schülern 
der 8b der Mühlbachschule scheint das zu funktionieren. „Es 
macht Spaß, weil man selbst aktiv sein kann und nicht nur über 
das Thema liest“, sind sich Michael, Hira und Luca einig.
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln an den Stationen bei-
spielsweise ihren ökologischen Fußabdruck beim Einkauf von 
Lebensmitteln und lernen Möglichkeiten für saisonale, regio-
nale und alternative Einkaufsmöglichkeiten kennen. Wo die 
Milch am besten gelagert wird, erfahren die Jugendlichen in 
einem digitalen Spiel, bei dem sie per Touchscreen Lebensmittel 
in die richtige Temperaturzone des Kühlschranks oder in ein 
Vorratsregal einordnen. An einer anderen Station geht es um die 
Frage „Teller oder Tonne?“ – Welche Lebensmittel kann man 
noch konsumieren, wenn die Mindesthaltbarkeit überschritten 
ist? Die Ergebnisse erstaunen die Jugendlichen, genauso wie 
die des Experiments zum Thema Mikroplastik. „Hier lernt man 
wirklich Dinge, die man im Alltag auch umsetzen möchte. Oft 
kann man schon mit kleinen Veränderungen viel bewirken“, ist 
sich die Klasse einig.
Von der Begeisterung der Schülerinnen und Schüler konnte sich 
auch Uwe Dietz, Geschäftsbereichsleiter Prävention bei der AOK 
Ulm-Biberach, überzeugen: „Prävention ist uns ein sehr wich-
tiges Anliegen und besonders im Kontext Nachhaltigkeit rele-
vant. Wir müssen in der Bevölkerung frühzeitig ein Bewusstsein 
für die Zusammenhänge von Gesundheit und Umwelteinflüssen 
herstellen und für nachhaltige Verhaltensweisen sensibilisieren. 
Daher freut es uns besonders, dass die NachhaltICHkeitsarena 
bei den Jugendlichen so gut ankommt.“

Pressemitteilung

AOK Baden-Württemberg will Zusatzbeitrag 2024 stabil halten
Vorstand spricht Empfehlung an Verwaltungsrat aus – Verwal-
tungsrat entscheidet im Dezember
Stuttgart, 01.12.2023

Die AOK-Baden-Württemberg plant, ihren Zusatzbeitrags-
satz im kommenden Jahr stabil bei 1,6 Prozent zu halten. 
Das ist die Empfehlung des Vorstands an den Verwaltungs-
rat. Damit liegt die AOK Baden-Württemberg unter dem 
durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV), der 2024 um 0,1 Prozentpunkte auf 
1,7 Prozent steigt.

Die größte Krankenkasse im Bundesland führt dies auf ihre 
solide Haushaltsführung zurück. „Trotz des erneuten Zugriffs 
des Gesetzgebers auf die Finanzreserven der AOK Baden-Würt-
temberg sowie unter Berücksichtigung weiter steigender 
Leistungsausgaben auch im Jahr 2024 empfiehlt der Vorstand 
der AOK Baden-Württemberg dem Verwaltungsrat, den Beitrags-
satz unverändert zu lassen“, so der Vorstandsvorsitzende der 
AOK Baden-Württemberg, Johannes Bauernfeind. Die endgül-
tige Entscheidung über die Höhe des zukünftigen Zusatzbei-
tragssatzes trifft der Verwaltungsrat der AOK-Baden-Württem-
berg in seiner Sitzung am 20. Dezember.

Die AOK Baden-Württemberg versichert über 4,6 Millionen Men-
schen im Land und verfügt über ein Haushaltsvolumen von über 
21 Milliarden Euro.
Informationen zur AOK Baden-Württemberg unter 
www.aok.de/bw
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Schulgesetzänderung macht Weg frei für eine 
zeitgemäße datenschutzkonforme digitale 
Bildung in Baden-Württemberg sowie eine 
Beschleunigung des Ganztagesausbaus 

Kultusministerin Theresa Schopper: „Unser Ziel ist, Digitalität 
sinnvoll und sicher im Sinne des Lehrens und Lernens einzuset-
zen. Gleichzeitig muss der Schutzraum des Klassenzimmers in 
den digitalen Raum übertragen werden.“
Eine richtungsweisende datenschutzkonforme Digitale Bildung 
und die Schulträger bei der Beschleunigung im Ausbau von 
Ganztagsschulen zu unterstützen – das sind die Schwerpunkte 
bei der Novellierung des Schulgesetzes, das der Landtag behan-
delt hat.

Die wesentlichen Eckpunkte der Gesetzesänderung sind:
In der Digitalisierung:
•  Regelungen für den rechtssicheren Einsatz digitaler Lehr- 

und Lernformen an den Schulen
•  Festlegung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Nutzung der Digitalen Bildungsplattform (DBP) an 
öffentlichen Schulen im Geschäftsbereich des KM

•  Mehr Verbindlichkeit beim Einsatz informationstechnisch 
gestützter Systeme durch Lehrkräfte

•  Möglichkeit zur digitalen Bewerbung auf einen Schulplatz 
und zur digitalen Schulanmeldung

Schopper: „Unser Ziel ist ein zukunftsfähiges und ganzheit-
liches Modell, bei dem es darum geht, Digitalität sinnvoll im 
Sinne des Lehrens und Lernens einzusetzen. Das bedeutet auch, 
dass der Präsenzunterricht der Regelfall bleiben wird. Aber wir 
wollen sicherstellen, dass geeignete digitale Instrumente und 
Werkzeuge üblicher Bestandteil des Unterrichts werden.“

Es handele sich dabei um ein komplexes Vorhaben. Beispiels-
weise soll das Lernen durch digitale Visualisierungen unter-
stützt werden, Experten wie Zeitzeugen oder Austauschschüler 
aus anderen Ländern sollen jederzeit ins Klassenzimmer hin-
zugeschalten werden können und die Individualisierung und 
Differenzierung durch digitale Werkzeuge gezielt unterstützt 
werden.

„Gleichzeitig muss der Schutzraum des Klassenzimmers in den 
digitalen Raum übertragen werden“, sagt Schopper.

Mit den neuen gesetzlichen Möglichkeiten könne der „Lernraum 
Schule“ in die digitale Welt ausgeweitet werden, sagt Schopper: 
„Das ist zweifellos ein Meilenstein.“

Eckpunkte im Bereich Ganztag:
•  Einführung von zwei zusätzlichen Zeitmodellen an Ganz-

tagsschulen nach § 4a SchG
•  Künftig wird die Schulkonferenz vor Antragstellung vom 

Schulträger nur noch angehört; Zustimmung ist nicht mehr 
erforderlich.

•  Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung zur Kon-
kretisierung von Inhalt und Umfang der Schulaufsicht 
über schulnahe Betreuungsangebote nach § 8b SchG

Durch die Ausweitung der Zeitmodelle kann vor Ort noch besser 
auf die Bedarfslage eingegangen werden. Mit der Möglichkeit, 
fünftägige Ganztagesgrundschulen einzurichten wird die 
Voraussetzung geschaffen, den Rechtsanspruch außerhalb der 
Ferien komplett an Ganztagsgrundschulen zu erfüllen. Andere 
Zeitmodelle der Ganztagsgrundschule blieben aber weiterhin 
erhalten und könnten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs durch 
flexible Betreuungsangebote der Träger ergänzt werden.
Die Landesregierung verspricht sich hiervon nicht zuletzt ein 
schnelleres Ankommen beim Ausbau der Ganztagesschulen in 
der Fläche.

Kultusministerin Theresa Schopper: „Wir wissen, dass die Ganz-
tagsbetreuung insbesondere unserer Kinder im Grundschulalter 
von enormer Bedeutung für unsere Gesellschaft ist: Für die Kin-
der selbst, deren Startchancen damit gestärkt werden aber auch 
für die Familien, die Kinder und Beruf unter einen Hut bringen 
müssen.“ Und auch die Vorteile für die Wirtschaft dürften nicht 
vergessen werden, so die Kultusministerin: „Gerade in Zeiten 
des Fachkräftemangels sind die Unternehmen mehr denn je auf 
jeden Prozentanteil angewiesen, den junge Eltern mehr arbei-
ten wollen.“
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Veranstaltungshinweise der 
Urspringschule Schelklingen

Wort und Musik in der Adventszeit

12.12.2023, 17.30 Uhr - Klosterkirche St. Ulrich, Urspringschule
Mit „Wort und Musik in der Adventszeit“ möchten wir in der 
hektischen Vorweihnachtszeit einen Raum schaffen, um innezu-
halten. Für die einen, um sich gedanklich auf die Ankunft des 
Erlösers der Welt vorzubereiten („Es kommt der Heiden Hei-
land“), für die anderen, um Kraft zu tanken für die vielen Vor-
bereitungen für das Weihnachtsfest („Deck the halls with 
boughs of holly“), aber auch für diejenigen, die gar nicht ver-
stehen was das alles soll. Neben besinnlichen, ernsten aber 
auch humorvollen Texten, sind der Chor und Instrumentali-
stinnen der Urspringschule zu hören.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die musikalische Arbeit 
in Urspring wird gebeten.


